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'Zu·o'biger Anfrage· erlaube ich mir, folgendes ,mitzuteilen: 

Zu Fr~~ll Um die Urlaubs abwicklung zu erleichtern und 
saisonbedingte Verkehrsspitzen im Bereich des 'Post- und 
Fernmeldebetriebes besser bewältigen zu können,·ist vor­

gesehen, in der Zeit vom 1. Juni 1970 bis 31. O~~ober 19'70 
~m Honatsdurchschnitt 1.200 Vertragsbedienstete des Ent­
lohnungsschemas I zusätzlich zu den· im Dienstpostenplan f'ür 

~970 vorgesehenen Kräften einzustellen. 
Wie in den Vorjahren werden als Urlaubsersatzkräfte vor­
nelunlich Hochschüler und SchUler AIlgeme.inbildender Höherer 
Lehranstalten in Betracht kommen. Die für die zusätzliche 
Aufnahme.von Vertragsbediensteten im Sinne des Punktes 2 

.:Absatz.l des Allgemeinen Teiles des Dienstpostenplanes für 
das Jahr 19'70 erforderliche Zustimmung der Bundesregierung 

. ,·mrde bereits eingeholt._ 

... 
Zu Frage 2) Den Post- und Telegraphenbedienstetenwird der 
ihnen nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu...; 
stehende Erholungsurlaub ungekürzt gewährt. Die am Jahres-

. ende jeweils verbleibenden Resturlaubstage werden im wesent­
lichen in den.ersten vier Monaten des.folgenden Kalender-
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jahres abgewickelt. Soferne jedoch dienstliche Interessen 
einer früheren Urlaubsabwicklung entgegenstehen, bleibt 
den Bediensteten der Anspruch auf den Erholungsurlaub bis 
zum 31. Dezember des auf· das Urlaubsjahr folgenden Jahres 
gevlahr"t. Unter Berücksichtigung dieser Bestimmungen können 
alle Post- und Telegraphenbediensteten ihren Erholungs­
urlaub -:- wenn auch oft über eigenen "Tunsch geteilt, so doch 
ungekürzt - konsumieren. Um dies' sicherzustellen, ist 
die Post- und Telegraphenverwaltung bemüht, die au.s dem 
Vorjahr jeweils übertragenen Resturlaube in vertretbaren 
Grenzen zu halten. Aus dem Jahre 1969 verblieb für das 
lauf'endeKalenderjahr ein Urlaubsrest von insgesamt 312.429 
Tagen, das, sind rund 24 1~ des Urlaubsanspruches 1969. Dies 
entspricht dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. 

, . . . . 

Zu Frage 3) Der Aufnahme von Urlaubsersatzkräften stehen 
.. :.,' aus betrie-blichen Gründen gewisse Grenzen entgegen. Die 

~.{. : :.' :.,'-" nur kUI~Z eingeschuJ.ten Aushilfskräf'te kön.nen von vorllhereill 

nur auf bestimmten Arbeitsplätzen verwendet werden. Die 
._; Post- und Fernrneldedienststellen können einen ordnungs-

:~' ... ' gemäßen Betriebsablauf nur dann gewährleisten, wenn auch 
.. während der Sommermonate eine ausreichende Zahl voll aUD­

gebildeter Kräfte vorhanden ist. Die Zahl der aufzunehmen­
.den Aushilfskräfte kann daher - abgesehen von budgetären 

"'::' 'Erwägungen - nicht in einern solchen IvIa13 gesteigert werden, 
daß von allen anderen Naßnahmen, 'die die Urlaubsabwicklung 

erleichtern, abgesehen werden kann. Somit wird - .wie in den 
veI'gangenen Jahren ..;. auch im Jahre 1970 eine im ganzen 

'. 'gesehen zvreifellos eng begrenzte Anzahl von Postämtern' 
wälll~end der Urlauhsmonate vorübergehend geschlossen v/erden. 
Hiebei ist die Post- und :f:elegraphenvervml tU11;;~ bemüht, für 
die Postbenützer unzwlmtbare Belastungen zu ver~18iden. 
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